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Zweites Kirchengesetz
zur Änderung der Grundordnung

der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz vom 21./24. November 2003

Vom 17. November 2012

Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz hat unter Beachtung von Artikel 71 Abs. 2
der Grundordnung das folgende Kirchengesetz beschlossen:

Artikel 1

Die Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz vom 21./24. November 2003 (KABl.-
EKiBB S. 159, ABl.-EKsOL 2003/3 S. 7), zuletzt geändert durch Kir-
chengesetz vom 13. November 2009 (KABl. 2010 S. 3), wird wie folgt
geändert:
1. Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Sie sind damit zugleich Mitglieder einer Kirchengemeinde und
eines Kirchenkreises.“

2. In Artikel 4 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„Berufliche kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sol-
che, die aufgrund eines Arbeits- oder Dienstverhältnisses in kirch-
lichen Körperschaften, Einrichtungen und Werken unter deren
Dienstaufsicht tätig sind.“

3. Die Überschrift des Artikels 6 wird wie folgt gefasst: „Beichtge-
heimnis, seelsorgliche Schweigepflicht, Dienstverschwiegenheit“.

4. Artikel 12 wird wie folgt geändert:
a) Es wird ein neuer Absatz 4 eingefügt: „In Kirchengemeinden

können nach Entscheidung des Gemeindekirchenrats oder bei
Vereinigung mehrerer Kirchengemeinden nach Entscheidung
der Gemeindekirchenräte regionale Bereiche mit eigenen ver-
antwortlich entscheidenden Organen ausgestattet werden. Das
Nähere wird kirchengesetzlich geregelt; dabei kann die Zu-
sammensetzung, insbesondere die Wahl, des Gemeinde -
kirchenrats abweichend von Artikel 16 geregelt werden.“

b) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5, der bisherige Ab -
satz 5 zu Absatz 6.

5. In Artikel 15 Abs. 3 wird eine neue Nr. 1a wie folgt eingefügt:
„die Erteilung des Predigtauftrages an Ordinierte im Einverneh-
men mit der zuständigen Mitarbeiterin oder dem zuständigen Mit-
arbeiter im Pfarrdienst; kann kein Einvernehmen erzielt werden,
entscheidet der Kreiskirchenrat,“

6. Artikel 16 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:

„In diesem Fall sind die Ersatzältesten gemäß Artikel 20 ein-
zuführen.“

b) In Absatz 5 wird nach Satz 1 folgender Satz eingefügt:
„Die Zahl der Ältesten kann nach der Vereinigung von Kir-
chengemeinden bis zur nächsten Neuwahl von Satz 1 abwei-
chen.“

7. In Artikel 19 Abs. 3 werden nach dem Wort „beurlaubt“ die Wör-
ter „oder vollständig abgeordnet“ ergänzt.

8. In Artikel 21 wird folgender Satz angefügt:
„Eine erneute Wahl des oder der Ältesten in den Gemeinde -
kirchenrat ist frühestens zur übernächsten turnusgemäßen Ältes-
tenwahl, eine erneute Berufung frühestens nach dieser Wahl mög-
lich.“

9. Artikel 22 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird durch folgende Sätze ersetzt:

„Für den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz wählt 
der Gemeindekirchenrat je eines seiner Mitglieder. Die Wahl

erfolgt nach jeder turnusmäßigen Wahl oder Neuwahl und
im Fall des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Amt oder dem
Gemeindekirchenrat.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a eingefügt:
„Eine Abwahl der oder des Vorsitzenden oder der oder des 
stellvertretenden Vorsitzenden bedarf der Mehrheit von zwei
Dritteln der Mitglieder des Gemeindekirchenrates.“

10. Artikel 23 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 6 Satz 3 wird durch folgenden Satz ersetzt:

„Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten der abge-
gebenen Stimmen, mindestens aber mehr als die Hälfte der
Stimmen der Anwesenden, erhält.“

b) In Absatz 9 Satz 1 werden die Wörter „zwei weitere Mit -
glieder“ durch die Wörter „mindestens ein weiteres Mitglied“
ersetzt.

11.
a) Die Überschriften der Artikel 24, 51 und 86 werden wie folgt

gefasst: 
„Vertretung im Rechtsverkehr“.

b) Artikel 24 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Kirchengemeinde wird gerichtlich und außergerichtlich
von dem Gemeindekirchenrat, dieser von der oder dem Vor-
sitzenden oder dem mit der Stellvertretung betrauten Mit-
glied vertreten.“

12. Artikel 25 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„Der Gemeindekirchenrat sorgt für die Erledigung der Geschäf-
te der laufenden Verwaltung der Kirchengemeinde. Er regelt die
Wahrnehmung der Verantwortung für die einzelnen Aufgaben-
bereiche durch berufliche oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und legt Kompetenzen und Berichtspflichten
fest.“

13. In Artikel 26 Abs. 1 werden folgende Sätze eingefügt:
„Eine erneute Wahl der Ältesten in den Gemeindekirchenrat ist
frühestens zur übernächsten turnusgemäßen Ältestenwahl, eine
erneute Berufung frühestens nach dieser Wahl möglich. Der
Kreiskirchenrat kann in besonders begründeten Fällen Ausnah-
men zulassen.“

14. Artikel 27 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Nach jeder Ältestenwahl beruft der Gemeindekirchenrat die
Mitglieder des Gemeindebeirats. Sie bleiben bis zur Berufung
ihrer Nachfolgerinnen und Nachfolger im Amt. Über Ein-
sprüche gegen die Zusammensetzung des Gemeindebeirats
entscheidet, sofern der Gemeindekirchenrat nicht abhilft, der
Kreiskirchenrat.“

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Innerhalb von drei Monaten, nachdem der Gemeinde -
kirchenrat die Mitglieder des Gemeindebeirats berufen hat,
lädt die oder der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats 
die Mitglieder des Gemeindebeirats zu ihrer ersten Sitzung
ein.“

15. In Artikel 30 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt:
„Der Pfarrdienst kann im Kirchenkreis in aufgabenorientierten
und ortsbezogenen Dienst aufgegliedert werden; die Regelungen
des Pfarrdienstrechts bleiben unberührt.“

16. Artikel 39 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Er kann einzelne dieser Aufgaben selbst wahrnehmen, so-
weit die Kirchengemeinden zur ordnungsgemäßen Erfüllung
nicht in der Lage sind oder die Aufgabe aus anderen Grün-
den auf den Kirchenkreis übertragen.“

b) In Absatz 6 werden die Wörter „und führt Rüstzeiten durch“
gestrichen.
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17. Artikel 40 wird wie folgt geändert:
a) Es wird ein neuer Absatz 2 wie folgt eingefügt: „Im Fall der

Vereinigung oder der Neubildung regelt die Kirchenleitung
die Zusammensetzung, erstmalige Einberufung und Amtszeit
der Kreissynode und des Kreiskirchenrats sowie die Wahr-
nehmung der Aufgaben der Superintendentin oder des
 Superintendenten auf Vorschlag der beteiligten Kirchen -
kreise oder, sofern dies kirchengesetzlich vorgesehen ist,
durch Verordnung.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.
18. Artikel 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird eine neue Nr. 2a wie folgt eingefügt: „über
die Übernahme einzelner Aufgaben der Kirchengemeinden
gemäß Artikel 39 Abs. 3 Satz 2 zu entscheiden,…“

b) In Absatz 1 wird eine neue Nr. 2b wie folgt eingefügt: „über
die Aufgliederung des Pfarrdienstes in aufgabenorientierten
und ortsbezogenen Pfarrdienst zu beschließen soweit ein
kreiskirchlicher Stellenplan nach Absatz 2 besteht, …“

c) Nach Absatz 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Stellen für kirchengemeindliche Aufgaben können beim Kir-
chenkreis errichtet werden, wenn hierfür ein sachlicher Grund
vorliegt, insbesondere wenn die Stellen für mehrere Kir-
chengemeinden gleichzeitig errichtet werden.“

19. Artikel 43 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Wörter „der Kirchengemein-

den“ durch „aus den Kirchengemeinden“ ersetzt.
b) In Absatz 5 wird folgender Satz angefügt:

„In Ämter nach Artikel 46 Satz 1 und Artikel 52 Abs. 3 
Satz 1 kann nur gewählt werden, wer die Befähigung zum
 Ältestenamt hat.“

c) Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für jedes ordentliche Mitglied nach Absatz 2 Nr. 1 bis 4 sind
bis zu zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter zu be -
nennen, die gleichzeitig Ersatzmitglieder sind.“

20. In Artikel 46 wird folgender Satz angefügt:
„Artikel 22 Abs. 1a gilt entsprechend.“

21. Artikel 47 wird wie folgt geändert:
Absatz 3 Satz 3 wird durch folgenden Satz ersetzt:
„Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten der abgege-
benen Stimmen, mindestens aber mehr als die Hälfte der Stim-
men der Anwesenden, erhält.“

22. Artikel 51 wird wie folgt gefasst:
„Der Kirchenkreis wird gerichtlich und außergerichtlich von dem
Kreiskirchenrat, dieser von der oder dem Vorsitzenden oder der
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden vertreten. Artikel 24
Abs. 2 gilt entsprechend.“

23. Artikel 52 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„das stellvertretende Mitglied oder die stellvertretenden Mit-
glieder im Superintendentenamt,…“

b) In Absatz 3 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt:
„Die Mitglieder des Kreiskirchenrats nach Absatz 1 Nr. 4 bis
6 können mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglie-
der der Kreissynode abgewählt werden.“

c) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Für die Sitzungen des Kreiskirchenrates sowie die Ge-
schäftsführung gelten die Artikel 22 Abs. 3 sowie Artikel 23
entsprechend.“

24. Artikel 55 Abs. 4 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Erreicht im dritten Wahlgang kein Bewerber die erforderliche
Mehrheit, so kann die Kreissynode die Durchführung eines vier-
ten Wahlgangs beschließen. In diesem steht nur noch die Be-
werberin oder der Bewerber zur Wahl, die oder der die meisten
Stimmen im dritten Wahlgang auf sich vereinigt hat. Erhält sie
oder er die Stimmen der Mehrheit der Anwesenden, ist sie oder
er zur Superintendentin oder zum Superintendenten gewählt.
Anderenfalls ist ein neuer Wahlvorschlag zu unterbreiten.“

25. Artikel 56 Abs. 3 Satz 1 wird gestrichen. In Satz 2 werden die
Wörter „sie oder er“ durch „die Superintendentin oder der
 Superintendent“ ersetzt. In Satz 3 werden die Wörter „in beiden
Fällen“ gestrichen.

26. Artikel 57 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Kreissynode wählt für die Dauer ihrer Amtszeit auf
 Vorschlag der Superintendentin oder des Superintendenten
aus den ihr angehörigen Inhaberinnen und Inhabern von
Pfarrstellen eine oder zwei Personen für die Stellvertretung
im Superintendentenamt. Die Stellvertretung wird nach
 Ablauf der Amtszeit der Kreissynode bis zum Dienstantritt
der Nachfolgerin oder des Nachfolgers oder der Nachfolge-
rinnen und Nachfolger fortgesetzt. Wenn zwei Stellver -
treterinnen oder Stellvertreter gewählt sind, ist von der 
Kreis synode eine Reihenfolge bei der Stellvertretung fest -
zulegen.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„Der Kreiskirchenrat kann in einer Dienstordnung unbe-
schadet der Verantwortung der Superintendentin oder des
 Superintendenten eigene ständige Zuständigkeitsbereiche 
der oder des Stellvertretenden im Superintendentenamt vor-
sehen. Die Erarbeitung der Dienstordnung wird durch die
Generalsuperintendentin oder den Generalsuperintendenten
moderiert.“

27. In Artikel 63 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
„Kirchengesetzlich kann Abweichendes geregelt werden, wenn
die Rechte der Kirchengemeinden und Kirchenkreise nicht ein-
geschränkt werden.“

28. Artikel 72 Abs. 4 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„zwei in der kirchlichen Jugendarbeit ehrenamtlich tätige
 Jugendliche, die zum Zeitpunkt der Bildung der Landes -
synode mindestens 16 und höchstens 26 Jahre alt sind; dabei
kann in Ämter nach Artikel 74 Abs.1 sowie 84 Abs. 2 nur ge-
wählt werden, wer die Befähigung zum Ältestenamt besitzt;
sowie …“

b) Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
„je eine Vertreterin oder einen Vertreter von sechs kirchli-
chen Arbeitszweigen, Einrichtungen und Werken auf deren
Vorschlag. Die Landessynode bestimmt im letzten Jahr ihrer
Amtszeit für die folgende Amtszeit sechs Arbeitszweige, Ein -
richtungen und Werke und entscheidet, welches Organ für
die Unterbreitung eines Berufungsvorschlages zuständig oder
zu bilden ist.“

29. In Artikel 74 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„Artikel 22 Abs. 1a gilt entsprechend.“

30. In Artikel 77 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:
„Der Ältestenrat oder einzelne seiner Mitglieder können mit
 einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Landes -
synode abgewählt werden.“

31. Artikel 84 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:
„Die Mitglieder der Kirchenleitung nach Absatz 1 Nr. 2 können
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder der Lan-
dessynode abgewählt werden. Für das Ruhen der Mitgliedschaft
gilt Artikel 19 Abs. 3 entsprechend.“

32. Artikel 86 wird wie folgt gefasst:
„Die Landeskirche wird gerichtlich und außergerichtlich von der
Kirchenleitung, diese von der oder dem Vorsitzenden, oder dem
Konsistorium, dieses von der Präsidentin oder dem Präsidenten
oder den mit deren Stellvertretung Beauftragten vertreten. Arti-
kel 24 Abs. 2 gilt entsprechend.“
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Artikel 2
Änderung und Aufhebung von Rechtsvorschriften

(1) Die Ordnung der Bildung der Kreissynoden vom 3. Januar
1990 der ehemaligen Evangelischen Kirche der schlesischen Ober-
lausitz wird aufgehoben.

(2) In § 4 Abs. 1 des Strukturanpassungs- und Erprobungsgeset-
zes vom 16. November 1996 (KABl.-EKiBB S. 172), zuletzt geändert
durch 4. Rechtsvereinheitlichungsgesetz vom 23. April 2005 (KABl.
S. 75) werden das Semikolon sowie die Worte „es tritt am 31. De-
zember 2014 außer Kraft“ sowie der Satz 2 gestrichen.

Artikel 3
Übergangsvorschriften für den Evangelischen Kirchenkreis

Wittstock-Ruppin

Die Kirchenleitung kann auf Antrag des Kreiskirchenrats durch
Rechtsverordnung Regelungen des Reformabsicherungsgesetzes für
den Evangelischen Kirchenkreis Wittstock-Ruppin vom 15. Mai 2009
(KABl. S. 115 f.) in den grundordnungsgemäßen Zustand überleiten.
Dabei können längstens bis zum 31. Dezember 2019 Sonderrege-
lungen für das Pfarrstellenbesetzungsverfahren und für die Entschei-
dung über die Aufgaben der ordinierten Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Pfarrdienst vorgesehen werden.

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Berlin, den 17. November 2012

Andreas B ö e r

P r ä s e s

*

Begleitbeschluss der Landessynode
zum Zweiten Kirchengesetz zur Änderung

der Grundordnung

Die Landessynode hat den folgenden Begleitbeschluss gefasst:
Die Bestimmung in Artikel 19 Abs. 1 der Grundordnung, wonach zu
Ältesten nur Mitglieder der Kirchengemeinden gewählt oder berufen
werden können, die sich zu Wort und Sakrament halten, ist dahin-
gehend zu verstehen, dass sie ihr Leben am Evangelium ausrichten.
Mit der Ausrichtung am Evangelium nicht vereinbar ist die Mit-
gliedschaft in Gruppierungen, Organisationen oder Parteien, die men-
schenfeindliche oder antisemitische Ziele verfolgen oder Grundsätze
der Demokratie beseitigen wollen. Gleiches gilt für die tätige Unter-
stützung dieser Gruppierungen, Organisationen oder Parteien.

Berlin, den 17. November 2012

Andreas   B ö e r

Präses

Kirchengesetz
über die Gesamtkirchengemeinden

(Gesamtkirchengemeindegesetz – GKGG)

Vom 17. November 2012

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1
Errichtung von Gesamtkirchengemeinden

(1) Werden mehrere Kirchengemeinden vereinigt, können diese
im Rahmen des Verfahrens gemäß Artikel 12 Abs. 3 der Grundord-
nung beschließen, dass die zu bildende Kirchengemeinde in örtliche
Bereiche mit jeweils eigenen Vertretungen (Ortskirchen) gegliedert
wird. Diese Kirchengemeinde trägt die Bezeichnung Gesamtkirchen-
gemeinde. Die Bildung der Gesamtkirchengemeinde setzt voraus, dass
1. die zu bildende Gesamtkirchengemeinde mehr als 500 Mitglieder

hat und
2. jede zukünftige Ortskirche über eigenes gemeindliches Leben an

mindestens einer Predigtstätte verfügt und in der Lage ist, sich
durch die Wahl eines Ortskirchenrates selbst zu leiten.
(2) Für die Gesamtkirchengemeinde wird eine Satzung errichtet.

Diese bedarf der übereinstimmenden Beschlussfassung aller beteilig-
ten Gemeindekirchenräte mit jeweils zwei Dritteln ihrer Mitglieder
und der kirchenaufsichtlichen Genehmigung. Nach Errichtung der
Gesamtkirchengemeinde bedürfen Veränderung und Aufhebung der
Satzung einer Mehrheit von zwei Dritteln des Gemeindekirchenrates
oder, sofern diese eingerichtet ist, der Gemeindesynode. Die Geneh-
migung erfolgt durch den Kreiskirchenrat, sofern die Satzung der vom
Konsistorium veröffentlichten Mustersatzung folgt, im Übrigen
durch das Konsistorium. Die Genehmigung der Satzung durch den
Kreiskirchenrat ist dem Konsistorium anzuzeigen. Das Konsistorium
fertigt die Urkunde über die Bildung der Gesamtkirchengemeinde
aus.

(3) In begründeten Fällen können Kirchengemeinden nach Ent-
scheidung des Gemeindekirchenrats mit Zustimmung des Kreis -
kirchenrates in Ortskirchen gegliedert werden. Sie werden dadurch
zu Gesamtkirchengemeinden. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 gelten
entsprechend.

(4) Die Gesamtkirchengemeinde legt die Aufteilung und den Zu-
schnitt der Bereiche in der Satzung nach Absatz 2 fest. Die Satzung
kann vorsehen, dass die Änderung der Bereiche der Zustimmung des
Kreiskirchenrats bedarf, wenn ein betroffener Ortskirchenrat der Än-
derung widerspricht. Fällt die Aufteilung in Ortskirchen zeitlich mit
der Bildung der Gesamtkirchengemeinde durch Vereinigung mehre-
rer Kirchengemeinden zusammen, so bedarf die Satzung der über-
einstimmenden Beschlussfassung aller beteiligten Gemeindekirchen-
räte.

(5) Folgt die Aufteilung in Ortskirchen unmittelbar der Bildung
der Gesamtkirchengemeinde durch Vereinigung mehrerer Kirchen-
gemeinden, werden die Ältesten der jeweiligen Gemeindekirchen räte
zu Mitgliedern der jeweiligen Ortskirchenräte; Abweichungen kön-
nen in der Satzung geregelt werden. Andernfalls werden die Orts -
kirchenräte bei der nächsten Ältestenwahl bestimmt.

(6) Wird die Satzung aufgehoben, ist dies dem Konsistorium an-
zuzeigen. Dieses prüft, ob eine vor Inkrafttreten der Satzung erfolg-
te Vereinigung gemäß Artikel 12 Abs. 3 der Grundordnung rückgän-
gig zu machen ist, und teilt das Ergebnis dem Kreiskirchenrat und
dem Gemeindekirchenrat mit.
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§ 2
Aufgaben des Ortskirchenrates

(1) Der Ortskirchenrat berät und beschließt über
1. das kirchliche Leben vor Ort, insbesondere die Entscheidungen

nach der Lebensordnung über kirchliche Amtshandlungen,
2. die Nutzung der im Ort vorhandenen kirchlichen Gebäude.

(2) Die Satzung kann vorsehen, dass der Ortskirchenrat weiterhin
beschließt über die Verwendung
1. der für die Ortskirche im Haushalt der Gesamtkirchengemeinde

bereitgestellten Mittel,
2. des Gemeindekirchgelds aus dem Gebiet der Ortskirche und
3. der gemeindeeigenen Kollekten und sonstigen Zuwendungen.

(3) Der Ortskirchenrat wählt Vertreterinnen und Vertreter in den
Gemeindekirchenrat oder in die Gemeindesynode, sofern eine sol-
che nach der Satzung eingerichtet wurde.

§ 3
Zusammensetzung und Arbeitsweise

des Ortskirchenrates

(1) Die Mitglieder des Ortskirchenrates werden durch die Ge-
meindeglieder, die im Bereich der Ortskirche wohnen oder bei Um-
gemeindungen diesem zugeordnet sind, in entsprechender Anwen-
dung der Artikel 16 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 2, Abs. 5, Artikel 17, 19
und 20 der Grundordnung sowie des Ältestenwahlgesetzes gewählt,
wobei die Ortskirche einem Wahlbezirk entspricht. § 3 Abs. 1 des
 Ältestenwahlgesetzes findet keine Anwendung; die Zahl der Orts -
ältesten wird durch den Gemeindekirchenrat oder, sofern diese ein-
gerichtet ist, durch die Gemeindesynode festgelegt.

(2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst, die für
die Gesamtkirchengemeinde gemäß Artikel 16 Abs. 1 Nr. 3 zuständig
sind, können an den Sitzungen des Ortskirchenrates mit be ratender
Stimme teilnehmen und sind hierzu einzuladen. Fragen, die ihren
Dienst betreffen, müssen mit ihnen beraten werden. Im  Übrigen gel-
ten die Artikel 21, 22 Abs. 1 Satz 1, Absätze 2 und 3 und Artikel 23
der Grundordnung entsprechend. Wenn ein Ortskirchenrat seine
Pflichten beharrlich verletzt oder das Gemeindeleben aus anderen,
dem Ortskirchenrat zurechenbaren Gründen dauernd Schaden er -
leidet, findet Artikel 26 der Grundordnung entsprechende Anwen-
dung.

(3) Ist der Ortskirchenrat wegen ungenügender Mitgliederzahl
nicht mehr beschlussfähig, trifft der Gemeindekirchenrat bis zu einer
gegebenenfalls erforderlichen Neuordnung eine Regelung über die
Vertretung der Ortskirche. Entsprechendes gilt, wenn die Wahl einer
Vorsitzenden oder eines Vorsitzenden nicht zustande kommt.

§ 4
Gemeindekirchenrat

(1) Der Gemeindekirchenrat nimmt alle ihm nach der Grund-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wahr, sofern sie nicht nach diesem
Gesetz dem Ortskirchenrat oder – sofern gebildet – der Gemeinde-
synode übertragen worden sind.

(2) Der Gemeindekirchenrat besteht aus
1. den Inhaberinnen und Inhabern einer Pfarrstelle der Kirchenge-

meinde sowie den dauerhaft in eine solche Stelle Entsandten oder
mit ihrer Verwaltung Beauftragten (Mitarbeiterinnen und Mit -
arbeiter im Pfarrdienst);

2. Mitgliedern der Ortskirchenräte in der von der Satzung be-
stimmten Anzahl und nach dem von der Satzung bestimmten
Schlüssel hinsichtlich der Vertretung der Ortskirchen, die nicht
unter Artikel 19 Abs. 2 der Grundordnung fallen;

3. berufenen Mitgliedern gemäß Artikel 18 der Grundordnung.
Im Übrigen finden Artikel 16 Abs. 5 Satz 2 und 3 Artikel 17 so-
wie § 31 des Ältestenwahlgesetzes Anwendung.
(3) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nr. 2 werden von den Orts -

kirchenräten nach Maßgabe der Satzung gewählt; sieht die Satzung
eine Gemeindesynode vor, ist diese für die Wahl zuständig.

§ 5
Gemeindesynode

(1) Die Satzung kann die Einrichtung einer Gemeindesynode vor-
sehen. Die Gemeindesynode berät über die Situation der Gesamt -
kirchengemeinde und beschließt Leitlinien für deren Arbeit. Sie wählt
die Mitglieder des Gemeindekirchenrates nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 und
beschließt über die Änderung und Aufhebung der Satzung. Die
 Satzung kann bestimmen, dass die Gemeindesynode zusätzlich ent-
scheidet über
1. den Haushaltsplan, die Jahresrechnung und die Entlastung für die

Wirtschafterin oder den Wirtschafter,
2. Kollekten und Spenden im Rahmen der gesamtkirchlichen Rege-

lungen und
3. die Mitglieder der Kreissynode nach Maßgabe der kreiskirchlichen

Satzung.
(2) Die Gemeindesynode besteht aus Mitgliedern, die von den

Ortskirchenräten aus deren Mitte gewählt werden, sowie den für die
Gesamtkirchengemeinde zuständigen beruflichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Verkündigungsdienst. Dabei wird in Kirchen-
gemeinden für je angefangene 100 Gemeindeglieder ein Mitglied
 gewählt bis zur Höchstzahl der zu wählenden Mitglieder des Ge-
meindekirchenrats nach der Grundordnung. Die Satzung kann ab-
weichend vorsehen, dass die Gemeindesynode aus der Gesamtheit
der Ältesten der Ortskirchen gebildet wird.

(3) Die Gemeindesynode tritt mindestens einmal im Jahr unter
dem Vorsitz der oder des Vorsitzenden des Gemeindekirchenrats zu-
sammen. Bis der Gemeindekirchenrat eingeführt ist, leitet die oder
der Vorsitzende des Ortskirchenrates der Ortskirche mit den meisten
Mitgliedern die Sitzung. Im Übrigen findet Artikel 47 der Grund-
ordnung Anwendung; die Geschäftsordnung der Kreissynode gilt ent-
sprechend.

§ 6
Inkrafttreten

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Berlin, den 17. November 2012

Andreas   B ö e r

P r ä s e s

*
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Kirchengesetz
über die Einführung der Agende:

„Berufung – Einführung – Verabschiedung“
in der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische

Oberlausitz

Vom 16. November 2012

Die Landessynode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen:

§ 1

Die von der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen am
8. November 2011 beschlossene Agende: „Berufung – Einführung –
Verabschiedung“ wird in der Evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische Oberlausitz zum 1. Advent 2012 (2. Dezember 2012)
eingeführt. Sie tritt an die Stelle der am 27. Juni 1963 beschlossenen
Agende für die Evangelische Kirche der Union (revidierte Auflage
Bielefeld 1989), Band II/2: Gottesdienstordnung für Ordination, Ein-
führung, Bevollmächtigung und Vorstellung.

§ 2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Beschlussfassung in
Kraft.

Berlin, den 16. November 2012
Andreas   B ö e r

P r ä s e s

*

Kirchengesetz
über den Nachtragshaushaltsplan der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz

für das Haushaltsjahr 2012

Vom 17. November 2012

Die Landessynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz hat das nachfolgende Kirchengesetz be-
schlossen:

§ 1

(1) Der dem Kirchengesetz über den Haushaltsplan der Evange-
lischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für die
Haushaltsjahre 2012 und 2013 vom 29. Oktober 2011 (KABl. 2011
S. 206) beigefügte Haushaltsplan der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz wird nach Maßgabe des diesem
Kirchengesetz beigefügten Nachtrages geändert.

(2) Der Nachtragshaushaltsplan wird in Einnahmen und Aus -
gaben für das Haushaltsjahr 2012 auf 346.609.780 € festgestellt.

§ 2

Das Kirchengesetz über den Haushaltsplan der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für die Haushalts-
jahre 2012 und 2013 vom 29. Oktober 2011 (KABl. 2011 S. 206) wird
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird der Betrag von Einnahmen und Ausgaben für
das Haushaltsjahr 2012 von 322.617.350 € durch den Betrag von
346.609.780 € ersetzt.

2. § 2 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„Für die Finanzierung der Durchführung der Gemeindekirchen-
ratswahlen wird im Jahr 2012 ein Betrag in Höhe von 290.000 €
sowie im Jahr 2013 ein Betrag in Höhe von 325.500 € nach § 2
Abs. 5 Finanzgesetz erhoben. Verbleibende Mittel werden nach
dem Schlüssel des § 2 Abs. 4 Finanzgesetz verteilt .“

§ 3

(1) Der Stellenplan des Konsistoriums 2012/2013 wird wie folgt
geändert:
1. Im Präsidialbereich wird die E13-Stelle (0,5) in eine 0,5 E11-

Stelle umgewandelt.
2. Im Sachgebiet 1.1.6 (IT) wird die Stelle der Leiterin oder des Lei-

ters von einer A13- in eine A14-Stelle umgewandelt. Bei Neu -
besetzung wird die Stelle in eine E 15-Stelle umgewandelt. Die im
Stellenplan 2012/2013 neu errichtete E10-Stelle wird in eine E13-
Stelle (Funktion der/des Stellvertreterin/Stellvertreters) umge-
wandelt. Der Vollzug der Umwandlungen setzt eine externe Be-
gutachtung voraus, die die Angemessenheit der Umwandlung
 bestätigt.

3. Im Sachgebiet 6.2.9 (Friedhöfe) werden eine Planstelle E11 und
eine Planstelle E10 neu errichtet.

4. In der Abteilung 6 wird eine Planstelle A 13 für eine Referentin
oder einen Referenten neu errichtet.
(2) Der Stellenplan der Landeskirche 2012/2013 wird wie folgt ge-

ändert:
1. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wird eine E13-Stelle für eine In-

ternetredakteurin / einen Internetredakteur neu errichtet.
2. Beim Bischof wird eine 0,5 E3-Stelle für eine Kraftfahrerin oder

einen Kraftfahrer neu errichtet.

§ 4

Dieses Kirchengesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Berlin, den 17. November 2012
Andreas   B ö e r

P r ä s e s

*

Rechtsverordnung
zur Änderung der Besoldungsrechtsverordnung

vom 11. Mai 2011 (KABl. S. 142)

Vom 23. November 2012

Die Kirchenleitung hat aufgrund der §§ 6, 7 und 10 der Pfarr -
besoldungsordnung vom 31. März 1993 (KABl.-EKiBB S. 175), der
§§ 6, 10 und 13 der Kirchenbeamtenbesoldungsordnung vom 
31. März 1993 (KABl.-EKiBB S. 179), beide zuletzt geändert durch
Verordnung vom 23. März 2011 (KABl. S. 80), sowie der §§ 4, 6, 9
und 10 des Kirchengesetzes betreffend die Änderungen der Bestim-
mungen über die Pfarrbesoldung und die Kirchenbeamtenbesoldung
sowie über das Versorgungsrecht in der Evangelischen Kirche in Ber-
lin-Brandenburg vom 12. November 1998 (KABl.-EKiBB 1999 S. 27)
beschlossen:
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§ 1

In § 2 erhält Nummer 11.1 folgenden Wortlaut:
„11.1 Hat ein Pfarrehepaar eine Dienstwohnung inne, erhält die Pfar-
rerin oder der Pfarrer, deren oder dessen Anstellungskörperschaft die
Dienstwohnung zugewiesen hat, Besoldung nach der jeweiligen Be-
soldungstabelle mit Dienstwohnung.
Bei einem eingeschränkten Dienstverhältnis dieser Pfarrerin oder die-
ses Pfarrers wird die Besoldung gemäß Nummer 11.2 gekürzt. Wenn
beide in einer Kirchengemeinde tätig sind, erhält die- oder derjenige
mit dem höheren Dienstumfang Besoldung nach Besoldungstabelle
mit Dienstwohnung. Bei gleichem Dienstumfang kann das Ehepaar
einvernehmlich entscheiden, wer von beiden die Besoldung mit
Dienstwohnung erhält, ansonsten entscheidet das Konsistorium. Le-
diglich bei einer Stellenteilung jeweils zur Hälfte gemäß § 32 Pfarr-
dienstausführungsgesetz gilt Satz 1 für beide.
Die Versteuerung der Dienstwohnung erfolgt bei der- oder demjeni-
gen, die oder der Besoldung mit Dienstwohnung erhält. Bei einer Stel-
lenteilung nach Satz 5 erfolgt die Versteuerung bei beiden jeweils zur
Hälfte.
Im Falle von Beurlaubung oder Elternzeit der Pfarrerin oder des Pfar-
rers, deren oder dessen Anstellungskörperschaft die Dienstwohnung
zugewiesen hat, ist die Nutzungsentschädigung gemäß § 6 Abs. 4
Pfarrdienstwohnungsverordnung zu zahlen.
Bei Zuweisung einer Dienstwohnung erhalten beide Ehepartner kei-
nen Familienzuschlag der Stufe 1. Dies gilt auch, wenn eine Versor-
gungsempfängerin oder ein Versorgungsempfänger mit einer Dienst-
wohnungsinhaberin oder einem Dienstwohnungsinhaber verheiratet
ist.
Diese Regelungen gelten entsprechend für Partnerinnen und Partner
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.“

§ 2

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Berlin, den 23. November 2012

Kirchenleitung

Dr. Markus   D r ö g e

*

Rechtsverordnung
zur Änderung der Rechtsverordnung zur Ausführung

der Verordnung über die Dienstwohnungen der Pfarrerinnen
und Pfarrer (Pfarrdienstwohnungsverordnung

– PfDWVO) vom 9. September 1998 – 
Pfarrdienstwohnungsausführungsverordnung (PfDWAO) –

Vom 23. November 2012

Die Kirchenleitung hat aufgrund des § 14 der Verordnung über
die Dienstwohnungen der Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen
Kirche der Union vom 9. September 1998 (Pfarrdienstwohnungsver-
ordnung – KABl.-EKiBB 1999 S. 122) die folgende Rechtsverordnung
beschlossen:

§ 1

(1) Die Pfarrdienstwohnungsausführungsverordnung vom 11. Ju-
ni 1999 (KABl.-EKiBB S. 124), § 15 Abs. 1 Satz 2 geändert durch
Rechtsverordnung vom 15. September 2006 (KABl. S. 130), wird mit
Ausnahme von § 14 auf das Gebiet der ehemaligen Evangelischen
Kirche der schlesischen Oberlausitz erstreckt.

(2) Zugleich wird die Pfarrdienstwohnungsausführungsverord-
nung wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und des Konsistoriums“
gestrichen.

b) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „und des Konsistoriums“
gestrichen.

c) Es wird folgender neuer Absatz 5 angefügt:
„Zuständig für die Zustimmung nach § 2 Abs. 3 Satz 2 Pfarr-
dienstwohnungsverordnung und für die Ausnahmeentschei-
dung nach § 2 Abs. 6 Satz 2 Pfarrdienstwohnungsverordnung
ist der Kreiskirchenrat.“

2. In § 2 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „und des Konsistoriums“
gestrichen.

3. § 4 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Konsistoriums“ durch das

Wort „Kreiskirchenrats“ ersetzt.
b) In Absatz 2 Satz 3 wird das Wort „Konsistoriums“ durch das

Wort „Kreiskirchenrats“ ersetzt.
c) Absatz 3 Satz 3 erhält folgenden Wortlaut:

„Das Leitungsorgan der Anstellungskörperschaft kann mit Zu-
stimmung des Kreiskirchenrats eine andere Regelung treffen.“

4. In § 5 Abs. 2 werden die Wörter „100 Deutsche Mark“ durch die
Wörter „50 Euro“ und die Wörter „500 Deutsche Mark“ durch die
Wörter „250 Euro“ ersetzt.

5. § 6 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„In der Regel sind Schönheitsreparaturen in Küchen, Toilet-
ten, Bädern und Duschen alle drei Jahre, in Wohn- und Schlaf-
räumen, Fluren und Dielen alle fünf Jahre und in anderen Ne-
benräumen alle sieben Jahre auszuführen.“

b) Satz 2 wird gestrichen.
6. In § 15 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt:

„In dem Gebiet der ehemaligen Evangelischen Kirche der schle-
sischen Oberlausitz geht diese Zuständigkeit mit der jeweils nächs-
ten turnusgemäßen Überprüfung des Mietwertes oder der Neu-
zuweisung einer Dienstwohnung gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 Pfarr-
dienstwohnungsverordnung auf das Kirchliche Verwaltungsamt
über.“

7. Es wird folgender neuer § 15 a eingefügt:
„§15 a

Pfarrsprengel
Wenn sich Kirchengemeinden in einem Pfarrsprengel bei Dienst-
wohnungsangelegenheiten (z.B. Zuweisung) nicht einigen, ent-
scheidet der Kreiskirchenrat nach Anhörung der Gemeinde -
kirchenräte.“

8. Es wird folgender neuer § 15 b eingefügt:
„§ 15 b

Rechtsbehelf gegen die Entscheidung des Kreiskirchenrats
(1) Das Konsistorium entscheidet über einen Widerspruch oder

eine Beschwerde gegen die Entscheidung des Kreiskirchenrats in
Dienstwohnungsangelegenheiten.

(2) Widerspruch oder Beschwerde kann auch die Superinten-
dentin oder der Superintendent einlegen, wenn sie oder er gegen
die Entscheidung des Kreiskirchenrats gestimmt hatte.“

9. § 18 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 3 werden die Wörter „zwei zweihalbe bzw. drei

Wohnräume oder“ gestrichen.
b) In Absatz 7 werden die Wörter „Vergütungsgruppe IVa“ durch

die Worte „Entgeltgruppe 10“ ersetzt.
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§ 2

Das Konsistorium kann die Pfarrdienstwohnungsausführungsver-
ordnung in der sich aus § 1 ergebenden Fassung mit neuem Datum
neu bekanntmachen und dabei Unstimmigkeiten des Wortlauts be-
seitigen.

§ 3

Diese Rechtsverordnung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Berlin, den 23. November 2012

Kirchenleitung

Dr. Markus   D r ö g e

*

Änderung von Verwaltungsvorschriften des Konsistoriums

Das Kollegium des Konsistoriums hat die nachfolgenden Ände-
rungen beschlossen:

I. In den Ausstattungsrichtlinien für Dienstwohnungen vom 30. Ok-
tober 2001 (KABl.-EKiBB S. 171) erhält der Einleitungssatz fol-
gende Fassung:
„Das Konsistorium hat aufgrund von § 2 Abs. 3 der Pfarrdienst-
wohnungsausführungsverordnung – PfDWAO – vom 11. Juni 1999
(KABl.-EKiBB S. 124) für das Gebiet der ehemaligen Evangelischen
Kirche in Berlin-Brandenburg folgende Ausstattungsrichtlinien er-
lassen:“

II. Die Verwaltungsvorschriften des Konsistoriums zur Pfarrdienst-
wohnungsausführungsverordnung vom 15. Juni 1999 (KABl.-
EKiBB S. 127) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 13.
März 2007 (KABl. S. 62) werden wie folgt geändert:
a) In Nummer 5 werden hinter der Überschrift „zu § 15 Abs. 2

PfDWAO“ die Wörter „(gilt nur für das Gebiet der ehemali-
gen Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg)“ angefügt.

b) In Nummer 6 werden hinter der Überschrift „zu § 18 Abs. 2
PfDWAO“ die Wörter „(gilt nur für das Gebiet der ehemali-
gen Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg)“ angefügt.

III. Die Änderungen treten am 1. Januar 2013 in Kraft.

Berlin, den 20. November 2012
Konsistorium

S e e l e m a n n

Bestellung für das Amt eines Kreiskirchlichen Archivpflegers

Vom Konsistorium wurde für das Amt des Kreiskirchlichen
Archiv pflegers im Evangelischen Kirchenkreis Nauen-Rathenow
Herr Wilfried   Z a c h e r t   mit Wirkung vom 1. Januar 2013 be-
stellt.

Berlin, den 3. Dezember 2012
Konsistorium

S e e l e m a n n

*

Genehmigung eines neuen Kirchensiegels

Konsistorium Berlin, den 20. November 2012
Az.: 1252-03:86/038-36.03

Die Evangelische Kirchengemeinde Gräbendorf-Dreikirchen, Evan-
gelischer Kirchenkreis Zossen-Fläming, hat mit Genehmigung des
Konsistoriums das unten abgebildete Kirchensiegel eingeführt.

Die Umschrift lautet:

„ EV.  KIRCHENGEMEINDE   GRÄBENDORF - DREI KIRCHEN “

Außergeltungsetzung von Kirchensiegeln

Die Kirchensiegel der ehemaligen Kirchengemeinden Dolgen-
brodt, Gräbendorf und Prieros, sämtlich Evangelischer Kirchenkreis
Zossen-Fläming, mit den Umschriften   „ EV.   KIRCHENGEMEIN -
DE   DOLGENBRODT “,   „ EVANG.  KIRCHENGEMEINDE
GRÄBENDORF “  und  „ EV.   KIRCHENGEMEINDE   PRIEROS “
wurden außer Geltung gesetzt.

II. Bekanntmachungen
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Ausschreibung von Pfarrstellen

1. Die (1.) Pfarrstelle der Evangelischen Advent-Zachäus-Kir-
chengemeinde, Evangelischer Kirchenkreis Berlin Stadtmitte, ist
ab sofort mit 100  % Dienstumfang durch das Konsistorium zu be-
setzen.

So vielfältig wie die Kieze, so vielfältig ist auch die Gemeinde, die
im Jahr 2004 durch Fusion entstanden ist, und auf ein Jahrzehnt be-
ständiger Veränderung und Anpassung an die sich laufend wandeln-
den Lebenswelten der Gemeindeglieder zurückblickt. Gelegen im
Prenzlauer Berg und an dessen Grenze zu Weißensee finden sich vie-
le Lebensformen: von Studierenden über Familien bis zu Ruhe-
ständlern. Die Gemeinde ist nicht die „klassische“ Gemeinde im
Prenzlauer Berg. Es finden sich aufgrund einer heterogenen Bevöl-
kerungsstruktur noch alle Altersgruppen.

Die ca. 5.000 Gemeindeglieder werden derzeit von einem Pfarrer,
der Anfang 2015 nach dann 36 Jahren in der Gemeinde in den Ruhe -
stand gehen wird, und einem Vakanzvertreter betreut. Die Gemein-
de strebt die volle Besetzung auch der 2015 frei werdenden Pfarr stelle
an.

Weiterhin sind in der Gemeinde angestellt: zwei Küsterinnen
(68  % bzw. 12  % RAZ), ein Kirchenmusiker und eine Kirchen -
musikerin (51  % bzw. 12  % RAZ), eine Mitarbeiterin für die musi-
kalische Arbeit mit Kindern (12  % RAZ), eine Mitarbeiterin für die
Arbeit mit Jugendlichen (12  % RAZ), ein Mitarbeiter für die Unter-
stützung bei der sozialdiakonischen Arbeit (12  % RAZ) und eine
Hauswartin (80  % RAZ).

Neben diesen fest angestellten Mitarbeitenden gibt es noch eine
Vielzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die
das Gemeindeleben auf vielfältige Art tragen und selbstverantwort-
lich gestalten. Dieses gewinnt insbesondere durch sozial-diakonische
Arbeit (Offene Tür und Laib & Seele), kirchenmusikalische Gruppen
(Chor, Posaunenchor, Musik mit Kindern), verschiedene Gesprächs-
kreise und Seniorengruppen Gestalt. Die Gemeinde feiert gern Got-
tesdienst und ist dabei offen für die verschiedensten Formen.

Ein besonderes Augenmerk legt die Gemeinde auf die Intensivie-
rung der Zusammenarbeit in der gemeinsamen Region im Kirchen-
kreis mit der Immanuel- und Bartholomäus-Kirchengemeinde. Hier
wird der Versuch unternommen, Arbeitsbereiche gemeinsam zu ge-
stalten. 

Die Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die
oder der
– den Gottesdienst als Zentrum des Gemeindelebens versteht, von

dem kreative Impulse ausgehen,
– theologisch fundiert predigt und für neue Gottesdienstformen auf-

geschlossen ist, um so Kirche einladend zu gestalten,
– sich der Sorgen und Nöte der Gemeindeglieder annimmt und 

ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht, kurz: für die Seelen sorgt,
– mit der Gemeinde gemeinsam die Bibel liest, theologische Schwer-

punkte setzt und die sozial-diakonische Arbeit in der Gemeinde
unterstützt,

– sich in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien enga-
giert,

– Gemeinde als Leib Christi versteht, deren Glieder ihre Gaben und
Fähigkeiten einbringen und gemeinsam Gemeinde bauen,

– in die „Kieze“ hineinwirken kann, Sensibilität für die Erwartun-
gen kirchenferner Menschen entwickelt und ihnen gegenüber
sprachfähig ist,

– offen für ökumenische Kontakte auf der Grundlage eines evange-
lischen Profils ist.
Eine geräumige, sanierte Dienstwohnung im Gemeindehaus in der

der Danziger Straße 203 steht zur Verfügung.
Auskünfte erteilen der Superintendent des Evangelischen Kirchen -

kreises Berlin Stadtmitte, Dr. Bertold Höcker, Telefon: 030/ 

25 81 85-100, oder die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates, 
Frau Beate Ziegler, Telefon: 030/4 42 51 52.

Bewerbungen werden bis zum 23. Januar 2013 erbeten an das Kon-
sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

2. Die Pfarrstelle der Evangelischen Kirchgemeinde Schleife,
Evangelischer Kirchenkreis Niederschlesische Oberlausitz, ist ab
sofort mit 100  % Dienstumfang durch das Konsistorium wieder zu
besetzen.

Zur Kirchengemeinde Schleife gehören ca.1.900 Gemeindeglieder
in acht, auch von sorbischen Traditionen, volkstümlich geprägten
Dörfern.

Die frisch sanierte Kirche als einzige Predigtstelle ist das Zentrum
eines gut besuchten Gottesdienstes.

Das Pfarrgemeindehaus mit Pfarrwohnung und weitere attraktive
Gemeinderäume stehen für ein interessantes Gemeindeleben zur Ver-
fügung.

Die musikalischen Gruppen werden vom hauptamtlich angestell-
ten Kantor geleitet.

Für Küsterdienste und Büroarbeiten ist eine Mitarbeiterin einge-
stellt.

Ehrenamtlich eingesetzte Prädikanten und Lektoren und ver-
schiedene ehrenamtliche Arbeitsgruppen unterstützen die Arbeit des
Pfarrers bei der Arbeit mit Kindern und Konfirmanden, in Frauen-
kreisen, im Männerwerk und beim Besuchsdienst.

Für die seelsorgerische Betreuung der von der Umsiedlung be-
troffenen Menschen in den Dörfern, die dem Tagebau weichen müs-
sen, arbeitet eine ordinierte Theologin als Seelsorgerin mit Predigt-
auftrag.

Die Kirchgemeinde sucht eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die
oder der
– gern Gottes Wort verkündigt, offen auf Menschen zugeht und

zum christlichen Glauben ermutigt,
– sich mit den sorbischen Traditionen der Kirchengemeinde ver-

traut macht und diese mit unterstützt,
– als Seelsorgerin oder Seelsorger in den vom Tagebaugeschehen

und einer möglichen Umsiedlung geprägten Dörfern Kontakt zu
den Menschen sucht,

– interessiert ist an der Gestaltung lebendiger Gemeindearbeit und
für neue Formen offen ist,

– in Teamarbeit mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern
und dem Gemeindekirchenrat bereit ist zur Lösung anstehender
Aufgaben,

– geistliche Betreuung im neu entstehenden Sozialen Zentrum mit
Tages- bzw. Kurzzeitpflege übernimmt.
Der Ort Schleife ist infrastrukturell ausgestattet mit Bahnanbin-

dung, medizinischen Versorgungseinrichtungen, Kita, Grund- und
Mittelschule, günstige Verbindung zum Gymnasium und Super-
markt.

Eine renovierte Dienstwohnung im Pfarrhaus, in der Nähe der Kir-
che, in ruhiger Lage mit 123 m² Wohnfläche und Garage ist vorhan-
den. Der Garten des Pfarrgrundstückes kann mit genutzt werden.

Auskünfte erteilen telefonisch die Vorsitzende des Gemeinde -
kirchenrates, Frau Doris Pudel, Telefon: 03 57 73/7 08 36 oder
03 57 73/ 7 62 11, und Superintendent Dr. Thomas Koppehl, Tele-
fon: 0 35 88/ 25 91 39.

Anfragen sind möglich auch unter der E-Mail: ev.kg.schleife@
gmx.de.

Bewerbungen werden bis zum 23. Januar 2013 erbeten an das Kon-
sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

3. Die Pfarrstelle der Versöhnungs-Kirchengemeinde, Evange-
lischer Kirchenkreis Berlin Nord-Ost, ist ab 1. Mai 2013 mit einem
Dienstumfang von 100  % durch Gemeindewahl wieder zu besetzen.
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Die Kirchenleitung ist aufgrund der weit über die Gemeinde
 hinausgehenden Bedeutung der Pfarrstelle in das Besetzungsverfah-
ren eingebunden.

Die Versöhnungsgemeinde sieht sich als eine volkskirchliche Ge-
meinde mit den Grundangeboten von Gottesdiensten und Andach-
ten, Konfirmandenunterricht, Gespräch um die Bibel, Kirchenmusik
und der Betreuung der Gemeindeglieder mit „Amtshandlungen“. Sie
hat ca. 1.100 Mitglieder.

Mission und Diakonie sind nicht eigene Arbeitsbereiche, sondern
Aspekte aller Angebote.

Die Gemeinde orientiert ihre ortsgemeindlichen Angebote am Kir-
chenjahr. Sie bietet oder sucht für Einzelne in Krisen oder an Wen-
depunkten des Lebens Rituale. Die Gemeinde kommt regelmäßig in
Gruppen zusammen.

In ihrer Kapelle spricht sie als Profilgemeinde viele Besucher der
„Gedenkstätte Berliner Mauer“ an, die auch die Mitarbeitenden der
Gemeinde in Anspruch nehmen oder mit der Gemeinde Kontakt
 suchen. Das erfordert eine besondere Aufmerksamkeit für die gesell-
schaftlich-politischen Belange und ihre Termine.

So wie das „Kulturelle Gedächtnis“ eine „Glaubenskultur“ braucht,
so braucht die nationale „Gedenkstätte Berliner Mauer“  eine glau-
bende und betende Versöhnungsgemeinde. Das erfordert eine be -
sondere Zuwendung für die Belange einer Ortsgemeinde und den
 Gemeindeaufbau. Ortsgemeinde und „Profilgemeinde“ durchdringen
sich in der Bernauer Straße als einem Kulturort europäischer Bedeu-
tung (Europäisches Kulturerbe).

Die Kirchengemeinde als Kulturort soll aber nicht verdoppeln,
was im Kulturleben der Stadt schon angeboten wird, sondern soll von
ihrem Auftrag her Ort der „Differenzerfahrung“ sein.

Dies alles erfordert eine enge Kooperation mit den Nachbarge-
meinden.

Das Hauptgebäude ist die „Kapelle der Versöhnung“ (unbeheiz-
ter Kapelleninnenraum, Wandelgang als Schwellenraum, Außen -
gelände mit Kirchplatz und Roggenfeld). Sie ist ein viel beachteter
moderner Sakralbau, mit über einer Million Besuchern seit der Er-
öffnung. Sie ist Teil der „Gedenkstätte Berliner Mauer“ und zugleich
und vor allem Kirche der Versöhnungsgemeinde.

Darüber hinaus stehen ein Gemeinderaum, ein Sprechzimmer, ein
weiterer Raum mit Küche und ein Büroraum zur Verfügung.

Eine Pfarrdienstwohnung steht zur Zeit nicht zur Verfügung.
Neben der Pfarrstelle gibt es eine Stelle für Öffentlichkeitsarbeit

und Verwaltung und eine C-Kirchenmusikstelle.
Darüber hinaus wird die Arbeit von etlichen engagierten Ehren-

amtlichen (z.B Lektoren, Gottesdienstgestaltung, Besucherbetreu-
ung) getragen.

Nähere Auskünfte erteilt Superintendent Martin Kirchner, Tele-
fon: 030/92 37 85 20.

Bewerbungen werden bis zum 23. Januar 2013 erbeten an das Kon-
sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

*

Erneute Ausschreibung von Pfarrstellen

1. Die (2.) Pfarrstelle der Kirchengemeinde Berlin-Nieder-
schönhausen, Evangelischer Kirchenkreis Berlin Nord-Ost, ist ab
sofort mit 50  % Dienstumfang durch Gemeindewahl zu besetzen.

Der Gemeinde gehören ca. 3.500 Mitglieder an und sie hat als ein-
zige Predigtstätte die Friedenskirche im Zentrum Niederschön -
hausens. In den letzten Jahren sind zahlreiche Familien nach Nieder -
schönhausen gezogen.

Die Gemeindearbeit ist geprägt von verschiedenen Angeboten und
Gruppen für alle Altersgruppen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der
kirchenmusikalischen Arbeit, die über die Ortsgemeinde hinaus aus-
strahlt.

Eine enge Zusammenarbeit mit der Evangelischen Schule in Pan-
kow prägt die Gemeinde ebenso wie die Einbeziehung der zahl -
reichen diakonischen Einrichtungen in die Gemeindearbeit und die
Kooperation mit ökumenischen Nachbarn.

In der Gemeinde sind ein Pfarrer (100  %), eine Kirchenmusikerin
(75 %), eine Katechetin (50 %), ein Hausmeister (50 %), eine Büro-
kraft (50 %) sowie ein Kreisjugendwart in gemeindlicher Anbindung
tätig. Außerdem engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche in ver-
schiedenen Bereichen der Gemeindearbeit.

Weitere Informationen zur Gemeinde finden Sie unter: www.frie-
denskirche niederschoenhausen.de

Die Gemeinde wünscht sich eine begeisterte und begeisternde Per-
sönlichkeit, die
– Freude an Gottesdienst und Verkündigung und einem vielfälti-

gem gottesdienstlichen Leben hat,
– Menschen zum Christsein ermutigt, sie seelsorgerlich begleitet,
– selbständig und teamorientiert arbeitet,
– kommunikationsfreudig ist und zuhören kann,
– vermittelnd und integrativ wirkt,
– Bewährtes aufgreift und Lust hat auf Neues,
– die wachsende Konfirmanden- und Familienarbeit mitgestaltet,
– Ungeübte auf den christlichen Glauben neugierig macht.

Eine Dienstwohnung steht zurzeit nicht zur Verfügung. Die Ge-
meinde ist bei der Wohnungssuche behilflich.

Nähere Auskünfte erteilen die Vorsitzende des Gemeinde kirchen -
rates, Christine Rieffel-Braune, Telefon: 030/4 77 36 47, und Pfarrer
Karsten Minkner Telefon: 030/34 66 03 59.

Bewerbungen werden bis zum 23. Januar 2013 erbeten an das Kon-
sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

2. Die (2.) Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde
Boxhagen-Stralau, Evangelischer Kirchenkreis Berlin Stadtmitte,
ist ab sofort mit 50 % Dienstumfang durch Gemeindewahl zu be -
setzen.

Die Kirchengemeinde mit rund 5.700 Gemeindegliedern liegt im
Südosten des Stadtteils Berlin-Friedrichshain an der Grenze zu Kreuz-
berg, unweit des S-Bahn-Knotenpunktes Ostkreuz.

Im Gemeindebereich leben viele junge Menschen, Singles, Fami-
lien mit Kindern, aber auch ältere Menschen, manche schon seit Jahr-
zehnten. Der Stadtteil lebt von seinen Gegensätzen und befindet sich
im ständigen Wandel. Für viele ist Friedrichshain gerade deshalb
 attraktiv. Es gibt alternative Wohnformen ebenso wie luxussanierte
Dachgeschosse, dichte städtische Blockbebauung grenzt an grüne,
vorstädtische Idylle, Bewohner auf Zeit treffen auf alteingesessene
Friedrichshainer, wo tagsüber Kinder mit ihren Eltern ein Eis genie-
ßen, feiern abends Touristen. Ziel der Kirchengemeinde ist es, den
Menschen im Umfeld das Evangelium zu verkündigen und so Er-
fahrungen mit Gott zu ermöglichen.

Zur Gemeinde gehören drei Kirchen:
– Die Offenbarungskirche, 1949 nach Plänen von Otto Bartning auf

einem Gartengrundstück gebaut und 2002–2005 denkmalgerecht
saniert, ist Hauptpredigtstätte und Mittelpunkt des Gemeinde -
lebens (u.a. Gesprächskreise, Kinderkirche, Seniorenkaffee,
Kirchen musik).

– Die Stralauer Dorfkirche aus dem 15. Jahrhundert liegt auf der
Halbinsel Stralau, umgeben vom Stralauer Friedhof. Auch hier
finden Gottesdienste statt. Darüber hinaus ist sie eine beliebte
„Hochzeitskirche“. Die „Stralauer Kirchenmusik“ ist seit Jahren
fester Bestandteil des kirchenmusikalischen Lebens der Gemein-
de. 1992 gründete sich der „Förderverein Stralauer Dorf -
kirche e.V.“. Seit dem Frühjahr 2012 finden Rekonstruktions- und
Umbauarbeiten statt.

– Die Zwinglikirche, 1908 eingeweiht, wird hauptsächlich vom „Ver-
ein Kulturraum Zwingli-Kirche e.V.“ genutzt und steht der Ge-
meinde nur eingeschränkt zur Verfügung. Diese Kirche gilt es, 
für die Verkündigung neu zu nutzen.
Zwei evangelische Kindertagesstätten, die vom Evangelischen Kir-

chenkreisverband für Kindertageseinrichtungen Berlin Mitte-Nord
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verwaltet werden, sind mit der Gemeinde durch Familiengottes-
dienste und weitere Angebote in den Kindergärten verbunden.

Die Gemeinde wünscht sich eine Pfarrerin oder einen Pfarrer, die
oder der
– das Evangelium lebensnah verkündigt und Freude an lebendigen,

zeitgemäßen Gottesdiensten hat,
– ihre/seine Berufung insbesondere darin sieht, Kinder und Ju-

gendliche mit altersgerechten Angeboten auf ihrem Weg des
Glaubens zu unterstützen und zu begleiten,

– ihren/seinen bisherigen Tätigkeitsschwerpunkt in der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen hatte,

– zusammen mit der Gemeindeleitung ein Konzept für die zu -
künftige Ausrichtung der Arbeit mit Kindern und Familien er -
arbeitet, umsetzt und dabei auch die bestehenden Angebote von
Kinderkirche (Christenlehre), Kindergottesdienst und gemeinde-
übergreifender Konfirmandenarbeit integriert und weiterent -
wickelt,

– die religionspädagogische Betreuung der beiden Kitas übernimmt
und mit den dortigen Kindern unterschiedlicher Herkunft regel-
mäßig Gottesdienst feiert,

– Ehrenamtliche für den weiteren Auf- und Ausbau der Arbeit mit
Kindern und Familien gewinnt, sie wertschätzt, entwickelt und
motiviert.
Die Gemeinde bietet:

– ein vielfältiges Tätigkeitsfeld in einer aufgeschlossenen und le-
bendigen Gemeinde,

– engagierte hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:
einen Pfarrer/eine Pfarrerin (die Pfarrstelle mit einem Dienstum-

fang von 100 % wird gerade neu besetzt), Kantorin 100 %, je ein Mit-
arbeiter und eine Mitarbeiterin im diakonischen Dienst (Seniorenar-
beit; je 100 %), zwei Mitarbeiterinnen im Gemeindebüro (zusammen
75 %), eine Mitarbeiterin im Bereich Kinderarbeit (20 %),
– eine Vielzahl engagierter Gemeindeglieder (u.a. im Chor, Be-

suchsdienst, Kindergottesdienst, Gesprächskreis).
Eine Dienstwohnung kann gestellt werden.
Nähere Auskünfte erteilen Superintendent Dr. Bertold Höcker,

Telefon: 030/25 81 85-100, und Wolfgang Förster (Gemeindekirchen -
rat), Telefon: 030/5 34 91 54, oder per e-Mail: kawofoe@gmx.de

Weitere Informationen über die Kirchengemeinde sind unter
www.boxhagen-stralau.de abrufbar.

Bewerbungen werden bis zum 9. Januar 2013 erbeten an das Kon-
sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

3. Die Pfarrstelle der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels
Beiersdorf, Evangelischer Kirchenkreis Barnim, ist zum nächst-
möglichen Zeitpunkt mit 100 % Dienstumfang durch das Konsisto-
rium zu besetzen.

Zum Pfarrsprengel Beiersdorf gehören die Gemeinden Beiersdorf,
Freudenberg/Tiefensee und Schönfeld. Die Kirchengemeinden des
Pfarrsprengels Grüntal (Grüntal, Tempelfelde und Melchow) sind
mitzuverwalten.

Die Kirchengemeinden wünschen sich eine Pfarrerin oder einen
Pfarrer bzw. eine Gemeindepädagogin oder einen Gemeindepädago-
gen, die oder der
– Freude an den vielfältigen Diensten und Aufgaben im Pfarrdienst

hat,
– offen auch auf kirchenferne Menschen zugeht,
– die dörflichen Feste und die dortige Präsenz der Kirche zur christ-

lichen Verkündigung fördern hilft,
– bereit ist, an der Grundschule Grüntal Religion zu unterrichten

und die vorhandenen Kontakte zwischen Schule und Kirche wei-
ter zu halten,

– die guten Kontakte, die über die Kirchengemeinden hinaus be-
stehen, weiter pflegt und

– bereit ist zu überregionaler und ökumenischer Zusammenarbeit.
Die kommunalen Kitas Tempelfelde und Freudenberg freuen sich

auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Besondere Höhepunkte sind der Waldgottesdienst im Beiers -
dorfer Wald, die Bläsergottesdienste und andere Sprengelgottes-
dienste (Ostern, Erntedank).

Die zu betreuenden Dörfer liegen in einer landschaftlich reizvol-
len Gegend.

Ein geräumiges Pfarrhaus mit großem Garten steht zur Verfügung.
Es gibt im Nebengebäude eine Garage, weitere Abstellräume und ei-
nen Carport. Im Pfarrhaus gibt es einen LTE Anschluss (schnelles In-
ternet).

Auskünfte erteilt Pfarrerin Cordula Beier, Vorsitzende der Kolle-
gialen Leitung des Kirchenkreises, Telefon: 030/9 44 30 28 oder
0 33 34/20 59 20.

Bewerbungen werden bis zum 21. November 2012 erbeten an das
Konsistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

4. Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinden des Pfarrsprengels
Glöwen-Schönhagen, Evangelischer Kirchenkreis Havelberg-Pritz -
walk, ist ab sofort mit 100 % Dienstumfang durch Gemeindewahl
wieder zu besetzen.

Der Pfarrsprengel besteht aus 11 Kirchengemeinden mit insgesamt
955 Gemeindegliedern. Die schönen Dorfkirchen sind fast alle saniert,
renovierte Gemeinderäume und große Außenflächen können viel -
fältig genutzt werden.

Am Dienstsitz in Glöwen steht ein Pfarr- und Gemeindehaus mit
geräumiger Dienstwohnung, Amtszimmer und großem Pfarrgelände
zur Verfügung, das sowohl für eine Familie gut geeignet ist als auch
für die Gemeindearbeit genutzt werden kann. Am Pfarrhaus wurden
in vergangenen Jahr Sanierungsarbeiten durchgeführt; eine groß -
zügige Einbauküche steht zur Verfügung, Dienst- und Wohnbereich
sind getrennt.

Die engagierten Ältesten und viele weitere ehrenamtliche Mit -
arbeiterinnen und Mitarbeiter (Lektoren, Gottesdienstgruppe, Gos-
pelchor, Posaunenchor, Gitarren- und Flötenkreise, Redaktionskreis
für den Gemeindebrief) freuen sich auf eine Pfarrerin oder einen Pfar-
rer, die oder der gerne ein selbständiges Team führt und inspiriert,
auf die verschiedenen Altersgruppen offen zugeht und Lust hat,  
eine schöne Gemeinde auf dem Lande zu leiten. Sie oder er sollte
freundlich bereit sein, mit den verschiedenen Vereinen und Be hörden
in der ländlichen Region zusammen zu arbeiten.

Die Kirchengemeinden sind in das Leben der Dörfer integriert.
Die Verwaltungsarbeit wird in einem funktionierenden Gemein-

debüro im Pfarr- und Gemeindehaus unterstützt.
In Glöwen gibt es eine Oberschule mit Grundschulteil, mit der

 eine gute Zusammenarbeit über den Religionsunterricht hinaus be-
steht, die fortgeführt werden soll.

Die Gymnasien in den größeren Städten der Umgebung sind sehr
gut mit Bahn und Bus zu erreichen.

Die medizinische Versorgung in Glöwen ist gegeben. Arzt, Zahn-
arzt und Apotheke sind im Ort, in der Gemeinde gibt es zwei Kin-
dergärten, Spielplätze, Sportplatz, ein Volleyballfeld auf dem Pfarr-
grundstück, Einkaufsmöglichkeiten.

Vom Bahnhof Glöwen fährt stündlich ein Regionalexpress in 
Richtung Berlin und Wismar; das Zentrum Berlins erreicht man in
einer guten Stunde.

Die Prignitz selbst bietet vielfältige kulturelle Möglichkeiten und
Höhepunkte, z.B. im Havelberger Dom, in Klein Leppin mit dem
jährlich mit Schülern durchgeführten Projekt „Dorf macht Oper“, 
auf der Plattenburg oder im alten und wieder auflebenden Wall-
fahrtsort Bad Wilsnack.

Auskünfte erteilen die Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte
Glöwen/Schönhagen, Frau Christel Preul, Telefon: 03 87 87/7 08 35,
oder Herr Rainer Leppin, Telefon: 0174/9 04 28 89.

Bewerbungen werden bis zum 9. Januar 2013 erbeten an das Kon-
sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.
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5. Die (1.) Pfarrstelle der Evangelischen Kirchengemeinde 
St. Nikolai Jüterbog, Evangelischer Kirchenkreis Zossen-Fläming,
ist ab sofort mit 50 % Dienstumfang durch Gemeindewahl wieder 
zu besetzen.

Mit der Pfarrstelle verbunden ist die Vakanzverwaltung der Pfarr-
stelle der Kirchengemeinde Kloster Zinna sowie mit weiteren 50 %
Dienstumfang die Wahrnehmung der kreiskirchlichen Jugendarbeit
in der Region.

Die Kirchengemeinde sucht eine Pfarrerin oder einen Pfarrer bzw.
eine Gemeindepädagogin oder einen Gemeindepädagogen.

Die alte Stadt mit grandiosen Kirchen, aktiver Gemeinde und vor
allem einer interessierten Jugend ist alles andere als langweilige Pro-
vinz.

Bewerberinnen und Bewerber sollen sich mit ihren Gaben ein-
bringen.

Auf Sie freuen sich eine Kollegin und ein Kollege in der Ge -
meinde, zwei weitere in der Region, Kirchenmusiker, Katechetin, 
Sekretärinnen und die Kreisjugendpfarrerin in der Nachbarstadt, vor
allem aber Schwestern und Brüder.

Die Gemeinde und der Kirchenkreis bieten Unterstützung, wahl-
weise im Coaching im Bereich Pfarramtsverwaltung, bei der Be -
gleitung in der Jugendarbeit oder bei der Weiterbildung in einem 
Spezialgebiet.

Eine Dienstwohnung steht nicht zur Verfügung, die Gemeinde
hilft aber gern bei der Anmietung einer geeigneten Wohnung.

Weitere Auskünfte erteilen Pfarrer Bernhard Gutsche aus Jüter-
bog, Telefon: 0 33 72/43 28 91, E-Mail: BernhardGutsche@gmx.de;
Kreisjugendpfarrerin Julia Daser, Telefon: 0 33 71/67 81 53, E-Mail:
daser@dersalzstreuer.de ; und Superintendentin Katharina Furian,
Telefon: 0 33 77/33 56 10, E-Mail: superintendentur@kkzf.de.

Bewerbungen werden bis zum 9. Januar 2012 erbeten an das Kon-
sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

6. Die (1.) Pfarrstelle der Kirchengemeinden des neu gebilde-
ten Pfarrsprengels Lindenau-Kroppen, Kirchenkreis Hoyerswerda,
ist ab sofort mit einem Dienstumfang von 100 % durch das Kon -
sistorium zu besetzen.

Zum Pfarrsprengel gehören die Kirchengemeinden Kroppen, Lin-
denau und Schraden mit insgesamt fünf Predigtstellen.

Die musikalische Begleitung der Gottesdienste wird von zwei eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen unterstützt. Zur gottesdienstlichen
Besetzung stehen eine Reihe von Lektorinnen und Lektoren zur Ver-
fügung.

Zum Pfarrsprengel gehören ca. 1.300 Gemeindeglieder bei ca.
3.800 Einwohnern der Ortschaften Kroppen, Frauendorf, Lindenau,
Schraden und Tettau. Die Gemeinden befinden sich im Umkreis von
ca. 12 km im Sprengel Görlitz. Der Pfarrsprengel liegt an der A13 ca.
40 km nördlich von Dresden.

Der Dienstsitz ist Kroppen. Zum Dienstsitz gehören ein Ge-
meindehaus und ein renoviertes Pfarrhaus mit Büroräumen, Pfarr-
wohnung – welche auch für eine Familie mit Kindern geeignet ist –
und ein geräumiger Garten.

Im Dorf gibt es eine Kindertagesstätte der Diakonie.
Verschiedene Schulen sind in den Nachbarorten vorhanden.
Es stehen eine Zahl von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern für folgende Aufgaben zur Verfügung:
Kinder- und Jugendarbeit, Posaunenchor, Haus- und Kirchwarts-

dienste, Gemeindebüro, Frauenkreise, Bibelkaffee sowie missiona -
rische Tätigkeiten (z.B. Frühstückstreffen).

Der Pfarrsprengel ist in einem Aufbruchprozess. Haupt- und Eh-
renamtliche arbeiten am Zusammenwachsen der drei Kirchenge-
meinden.

Es wird eine Pfarrerin oder ein Pfarrer gesucht, die oder der mit
eigenen Projekten und Ideen den christlichen Glauben einladend und
zeitgemäß vermittelt und dabei auch den noch nicht zur Kirche Da-
zugehörigen offen gegenübertritt.

Die Gemeinden wünschen sich eine Bewerberin oder einen Be-
werber, die oder der sich der missionarischen Situation auf dem Lan-
de stellt.

Von Vorteil ist, wenn die Bewerberin oder der Bewerber
– Freude an der Arbeit mit Menschen aller Altersstufen hat.
– Freude an lebensnaher Verkündigung und an der Gestaltung le-

bendiger Gottesdienste hat.
– sich in die Lebenslagen der Menschen auf dem Lande einfühlen

und sie seelsorgerlich begleiten kann.
– offen auf Gemeindeglieder zugeht, ihre unterschiedlichen Gaben

und Fähigkeiten wahrnimmt und sie für Aufgaben in der Ge-
meinde gewinnt.

– Erfahrungen im Fundraising mitbringt.
– mit den Gemeindekirchenräten und den Mitarbeitenden die Ge-

meindearbeit und die Struktur beständig weiterentwickelt.
Die Gemeindekirchenräte freuen sich auf die neue Pfarrerin oder

den neuen Pfarrer.
Nähere Auskünfte erteilt Pfarrer Reinhold Schiele (Vakanzver-

walter), Telefon: 03 57 52/1 58 61.
Bewerbungen werden bis zum 23. Januar 2013 erbeten an das Kon-

sistorium, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin.

*

Ausschreibung von Kirchenmusikstellen

1. Im Evangelischen Kirchenkreis Havelberg-Pritzwalk ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine B-Kirchenmusikstelle mit 100 %
Dienstumfang wieder zu besetzen.

Hauptdienstsitz ist Pritzwalk.
Die Gemeinde bietet ein vielseitiges und interessantes Aufgaben-

feld, das einige Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet.
Folgende Aufgaben sind mit der Stelle verbunden:

– Spielen zu Gottesdiensten und Andachten,
– Arbeiten mit der Kantorei,
– Kinderchorarbeit,
– Aufbau eines Jugendchores,
– Durchführung von Kirchenmusiken,
– Bläserarbeit in Falkenhagen und
– Chorarbeit in der Umgebung.

Die genaue Festlegung der Aufgaben und deren Gewichtung er-
folgt in Absprache mit der Bewerberin oder dem Bewerber auf der
Grundlage der in der Landeskirche geltenden Richtlinie zur Berech-
nung des Beschäftigungsumfangs für Kirchenmusikerinnen und Kir-
chenmusiker auf A- oder B-Stellen.

In der St. Nikolai-Kirche Pritzwalk befindet sich eine dreimanua-
lige Schuke-Orgel, in der Taufkapelle (Winterkirche) eine voll funk-
tionstüchtige Zuberbier-Orgel aus dem Jahr 1784 mit 4 Registern.
Weiterhin steht ein Digitalpiano zur Verfügung.

Die Gemeinde wünscht sich eine Kirchenmusikerin oder einen
Kirchenmusiker, die oder der für alte und neue Musik aufgeschlos-
sen ist und Freude daran hat, mit Chören und auch Kindern und Ju-
gendlichen in der Kirchengemeinde etwas „auf die Beine zu stellen“.
Die beiden Pfarrer am Ort sind sehr kirchenmusikalisch interessiert.

Eine Dienstwohnung und ein Kantoratsbüro werden gestellt.
Bewerbungen werden bis zum 31. Januar 2013 erbeten an die

 Superintendentur des Ev. Kirchenkreises Havelberg-Pritzwalk, Herrn
amt. Superintendent Volker Sparre, Grünstraße 49, 16928 Pritzwalk,
Telefon: 0 33 95/30 22 40, Fax: 03395 / 70 09 88, E-Mail: suptur-
havelbg-pritzw@t-online.de

2. In der Evangelischen Kirchengemeinde zu Staaken, Kir-
chenkreis Spandau, ist zum 1. Februar 2013 eine C-Kirchenmusik-
stelle mit 50 % Dienstumfang zu besetzen.
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Zu den Aufgaben gehören:
– die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten,
– die Weiterarbeit mit dem Kirchenchor Alt-Staaken sowie
– eine intensive Konfirmandenarbeit, die auch die Eltern mit ein-

bezieht.
Weitere Projekte in enger Zusammenarbeit mit Pfarrerin Claudia

Kusch sind sehr erwünscht.
Die genaue Festlegung der Aufgaben erfolgt in Absprache mit der

Bewerberin oder dem Bewerber auf der Grundlage der in der Landes-
kirche geltenden Richtlinie zur Berechnung des Beschäftigungsum-
fangs für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker auf C-Stellen.

Die Vergütung erfolgt gemäß Tarifvertrag der Evangelischen Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (TV-EKBO).

Der gegenwärtig mit dem kirchenmusikalischen Dienst an der
Dorfkirche beauftragte Kirchenmusiker wird sich bewerben.

Für Rückfragen steht Pfarrer Cord Hasselblatt, Telefon: 030/
3 63 36 62 bereit.

Weitere Informationen über die Gemeinde sind unter www.kir-
chengemeinde-staaken.de zu finden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind innerhalb von
2 Wochen nach Erscheinen des Amtsblattes zu richten an den Ge-
meindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde zu Staaken, 
z. Hd. der Geschäftsführerin Heike Holz, Obstallee 22 e, 13593 Ber-
lin.

*

Stellenangebot

Die Auferstehungs-Kirchengemeinde in Berlin Weißensee hat um
Veröffentlichung der nachstehenden Stellenausschreibung gebeten:

Friedhofsverwalterstelle auf dem Kirchhof
der Ev. Auferstehungsgemeinde in Berlin Weißensee

Die Auferstehungsgemeinde als Trägerin des Friedhofs sucht zum
1. März 2013 einen Friedhofsverwalter/eine neue Verwalterin mit
50 % Dienstumfang und 50 % mit weiter Friedhofsarbeit. Der Fried-
hof ist ein Teil der Auferstehungsgemeinde.

Wir erwarten:
– Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem GKR und kaufmän -

nisches Handeln im Rahmen der Vollmachten; Insbesondere im
Zusammenhang mit Ämtern, Institutionen, Bestattern,

– Kenntnisse des PC-Bearbeitungsprogramms „Memento mori“,
– Ideen, vorausschauende Planung, Organisation und Gestaltungs-

kraft,
– Eine zielgerichtete, strukturierte Führung von zur Zeit 9 Ange-

stellten und Arbeitern,
– Ordnung und Sicherheit auf dem gesamten Friedhofsgelände,
– Einen freundlichen, einfühlsamen Umgang mit Kunden und Hin-

terbliebenen,
– Wünschenswert sind Kenntnisse über die Gliederung des Fried-

hofs, Einteilung und Errichtung von Friedhofsabteilungen im
Rahmen der Friedhofsordnung, und die gärtnerische Gestaltung
sowie das Erstellen von Grabanlagen etc.

– Die Mitgliedschaft in einer christlichen/evangelischen Kirche ist
Voraussetzung.
Wir bieten:

– Vergütung und Urlaub nach dem gültigen kirchlichen Tarifrecht,
– Freiräume in der kurz und langfristigen Gestaltung des Friedhofs,
– Unterstützung durch den GRK und dem Friedhofsausschuss in

 allen Angelegenheiten,
– Mitarbeiter mit betriebswirtschaftliche Kenntnissen in der jähr -

lichen Abrechnung von Pflegeverträge, Beerdigungsvorsorgen und
Mietverträgen etc. so wie über die Erfüllung aller Dienstleistun-
gen,

– Unterstützt durch erfahrenen Mitarbeitern,
– langjährig gewachsene Kundenverbindungen.

Bewerbungen bitte innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen
des Amtsblatts an die Ev. Auferstehungsgemeinde, Friedenstr. 83,
10249 Berlin.

Zusammen mit der Gemeinde Galiläa-Samariter bilden wird den
Sprengel Friedrichshain Nord.

Auskünfte erteilen Pfarrerin Kathrin Herrmann Tel.: 030/
4 26 57 91 und Herr Ingo Tessmer, Mitglied des Gemeindekirchen -
rates, Tel.: 0174/8 10 13 07.
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Kur- und Urlauberseelsorgedienst
in der Ev.-luth. Landeskirche Hannover 2013

Die Ev.-luth. Landeskirche Hannover bietet Pastorinnen und Pas-
toren aus den Gliedkirchen der EKD Einsätze als Kur- und Urlau-
berseelsorgerinnen und -seelsorger in reizvollen touristischen Regio-
nen (u.a. an der Nordsee, im Harz und an der Weser) an.

Die Ausschreibungen der einzelnen Orte und Vorlagen für die Be-
werbung finden Sie neben weiteren Informationen im Internet unter
www.kurprediger.de.

Das Landeskirchenamt beauftragt für diesen besonderen Dienst
nach vorheriger Kontaktaufnahme mit Herrn Pastor Hartmut Schnei-
der (mail: schneider@kirchliche-dienste.de; Tel: 0 49 41/95 92 51,
Fax: 0 49 41/99 17 36; Anschrift: Georgswall 7, 26603 Aurich), Re -
ferent für Kur- und Urlauberseelsorge im Haus kirchlicher Dienste
der Ev.-luth. Landeskirche Hannover und erfolgter Abstimmung mit
dem Pfarramt des gewünschten Einsatzortes.

Bewerbungen sollen auf dem Dienstweg frühzeitig erfolgen.

V. Mitteilungen

Amtsblatt_12_5_2012_amtsblatt8_druck.qxd  07.12.2012  13:02  Seite 251



252

Kirchliches Amtsblatt Nr. 12 / 2012

Herausgeber und Redaktion: Konsistorium der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz,
Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin

Herstellung: Wichern-Verlag, Georgenkirchstraße 69/70, 10249 Berlin

Amtsblatt_12_5_2012_amtsblatt8_druck.qxd  07.12.2012  13:02  Seite 252



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


